
Unter welchen Voraussetzungen kann ich in Rhede wählen? 
 
Wählen kann nur, 
 
wer in das Wählerverzeichnis der Stadt Rhede eingetragen ist oder einen Wahlschein des Kreises 
Borken hat.  
 
Von Amts wegen wurden alle Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis der Stadt Rhede eingetragen, 
die mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung am 28.04.2024 in Rhede gemeldet waren. 
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis der Stadt Rhede eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens 19. Mai 2024 ihre Wahlbenachrichtigung.  
 
Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
sollte im eigenen Interesse nachprüfen, ob er im Wählerverzeichnis eingetragen ist; ein Anruf 
beim Bürgerbüro (Tel. 02872/930-102) klärt die Angelegenheit. 
 
 


